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1.  Zielstellung  

Kinderschutz hat viele Bedeutungen und Perspektiven. Dieses Kinderschutzkonzept hat 

zum Ziel, eine sichere, respektvolle und förderliche Lernumgebung für alle Schülerinnen 

und Schüler zu schaffen. Es definiert klare Verantwortlichkeiten, präventive 

Maßnahmen, Melde- und Unterstützungswege sowie Handlungsschritte bei 

Verdachtsfällen oder Hinweisen auf Gefährdung. Ziel ist es, Risiken früh zu erkennen, 

Kinder zu schützen, sie zu stärken und ihnen ein Gefühl von Sicherheit und 

Vertrauensbasis zu geben, damit sie sich entsprechend ihrer individuellen Fähigkeiten 

und Bedürfnisse optimal entwickeln können. Das Konzept orientiert sich an geltenden 

rechtlichen Vorgaben, landesweiten Rahmenbedingungen sowie den pädagogischen 

Grundsätzen der Schule und wird regelmäßig überprüft und fortgeschrieben.  

Hervorheben möchten wir für unsere Schule, dass wir unsere Ressourcen und Kräfte 

bündeln, um die verschiedenen Professionen zusammenzunehmen und u.a. im 

Krisenteam beraten, wie Kindeswohlgefährdung, Kindeswohlvernachlässigung und 

Kindesmisshandlung frühzeitig erkannt werden und Hilfe angeboten werden kann. 

2.  Potential - und Risikoanalyse  

Die Potential- und Risikoanalyse dient der regelmäßigen Sensibilisierung für potenzielle 

Gefährdungen und Gefährdungsstellen vor allem im schulischen Alltag, um frühzeitig 

Risiken im Zusammenhang mit Kinderschutz zu erkennen und geeignete 

Gegenmaßnahmen einzuleiten. Für eine größtmögliche Praktikabilität und Wirksamkeit 

muss sie für jede Schule angepasst werden. Die notwendige Identifikation typischer 

Gefährdungssituationen (z. B. Konflikte, Mobbing, Grenzverletzungen, digitale Risiken, 

Vernachlässigung, Verdachtsfälle extern/ intern) durch Beobachtungen, Feedback von 

Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen/Schülern sowie regelmäßige Risikobewertungen 

mit entsprechenden Indikatoren/Kriterien waren hierbei erforderlich. Die vollständige 

Potential- und Risikoanalyse der Bernhard-Grzimek-Schule befindet sich als Anlage 1 im 

Anhang. 

Die Potential- und Risikoanalyse wurde in der Steuergruppe ĂKinderschutzñ erarbeitet, 

der Schulgemeinschaft vorgestellt, mit dieser in der Diskussion besprochen und 

beschlossen.  

Im Besonderen ist zu beachten, dass die SchülerInnen das Thema Kinderschutz ggf. aus 

anderer Perspektive und mit anderem Fokus betrachten. Daher ist geplant, das 

Kinderschutzkonzept schülerInnenorientiert zu adaptieren, es im Schülerparlament 
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vorzustellen, zu diskutieren und zu besprechen. Die Parlamentarier tragen es in ihre 

Klassen, um dort bspw. ausgewählte und vorher verabredete Indikatoren der 

Risikoanalyse sowie der Verhaltensampel im Prozess mitzugestalten. 

Ebenso soll innerhalb der Elternschaft im Rahmen der GEV das Kinderschutzkonzept 

transparent vorgestellt werden und eine weitere Mitgestaltung ermöglicht werden. 

3.  Angebote und Maßnahmen zum Kinderschutz  

In den Klassen 1 bis 6 werden verschiedene Angebote und Maßnahmen zum 

Kinderschutz in den schulischen Alltag integriert. Dazu gehören altersgerechte 

Präventions- und Aufklärungseinheiten zu Respekt, Grenzsetzung, Mobbing, digitaler 

Sicherheit und Datenschutz, unterstützt werden diese durch Rollenspiele und 

Fallbeispiele zu Konflikten, Grenzverletzungen und Hilfsangeboten. Ergänzend werden 

Plakate oder Darstellungen zu den Verhaltensregeln im Klassenraum, in den Fluren und 

in der Pause sichtbar gemacht. Für Kommunikations- und Unterstützungswege sind 

klare, leicht zugªngliche ĂMeldestellenñ vorhanden, wie Ansprechpersonen 

(Vertrauenslehrer, Schulsozialarbeit, Pausenaufsicht), offene Sprechstunden sowie 

kindgerechte Meldewege (z. B. anonyme Kärtchen). 

Zu den Sicherheits- und Verhaltensregeln zählen auch die jeweiligen Klassenregeln, die 

mit den Schülern gemeinsam erarbeitet werden. Hierbei steht vor allem das respektvolle 

Miteinander, der Umgang mit Geheimnissen und Privatsphäre sowie Anti-

Diskriminierungs- und Anti-Multiplikationsstrategien im Mittelpunkt. In der 

Konfliktprªvention und Sozialkompetenz werden Sozialtrainings (z.B. ĂBleib coolñ; 

Zirkuswoche; Projekt ĂWir sind die Grzimeksñ) und kooperative Lernformen eingesetzt 

sowie Übungen zu Empathie, aktivem Zuhören und Deeskalation durchgeführt.  

Im Bereich Digitale Sicherheit gehört Medienkompetenzunterricht und die Aufklärung zu 

Cybermobbing, Privatsphäre und Datenschutz dazu. Es gelten klare Regeln für den 

Umgang mit Fotos, Videos und Online-Kommunikation.  

Bei Verdachtsfällen oder akuten Situationen besteht ein klarer angepasster Ablauf (siehe 

Anhang/Anlage 2), Vorfälle werden zeitnah dokumentiert (unter Beachtung des 

Datenschutzes) und es gibt direkte Übergänge zu Unterstützungsangeboten wie 

Schulpsychologen oder externen Beratungsstellen. Die Zusammenarbeit mit Eltern und 

der Gemeinschaft umfasst u.a. Kooperationen mit Schulsozialarbeit, Jugendämtern und 

Beratungsstellen, um gemeinsame Maßnahmenpläne bei individuell benötigter 

Unterstützung zu entwickeln.  

Weiterhin gibt es regelmäßige Fortbildungsangebote für alle MitarbeiterInnen. 
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4.  Verfahrensablauf bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung  

Bei einem Verdacht auf Kindeswohlgefährdung ist stets sofort und umsichtig zu handeln. 

Das Krisenteam mit Vertretern aus allen Bereichen der Institution Schule soll für eine 

möglichst hohe Objektivität bei der Bearbeitung des Individualfalls sorgen. 

Im Sinne einheitlicher, verlässlicher und transparenter Handlungsstrukturen haben wir 

das im Handlungsleitfaden Kinderschutz veröffentlichte Modell (siehe S. 20 ebenda) den 

spezifischen Erfordernissen unserer Schule angepasst. In einem tabellarischen 

Verfahrensablauf (siehe Anhang/Anlage 2) sind alle Handlungsschritte chronologisch, mit 

den bedeutsamen Informationen und Kontakten sowie Hinweisen zusammengefasst.  

Ergänzt und für die Nutzung des Verfahrensablaufes unerlässlich ist die beispielhafte 

Übersicht von Indikatoren und Risikofaktoren zur Erkennung und Einschätzung von 

Gefährdungssituationen. Auch hier möchten wir auf das Prinzip der Praxisorientierung 

verweisen, weshalb der Anspruch auf Vollständigkeit bewusst nicht erhoben wird. 

Ebenso überblicksartig und auf den sozialen Raum der Schule bezogen, ist die Übersicht 

über Beratungsstellen, Ansprechpartner und Rufnummern angelegt. Sie stellt für 

Betroffene, Beteiligte, Helfer und Verantwortliche ein gleichsam grundlegendes 

Arbeitsmittel dar. 

Aktuelle Formulare sowie Dokumentations- und Rückmeldebögen für die Beteiligten 

schließen die Anlage des Verfahrensablaufes ab. 

 

5.  Indikatoren  und  Risikofaktoren  zur  Erkennung  und  Einschätzung   

     von  Gefährdungssituationen  
 
An dieser Stelle beziehen wir uns auf die Angaben und Ausführungen im 

Handlungsleitfaden Seite 12ff. und nutzen für unseren schulischen Gebrauch die dort 

beispielhafte und pragmatisch orientierte Übersicht. 

Diese befindet sich als Anlage 3 im Anhang. 
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6.  Übersicht Beratungsstellen, Ansprechpartner und Kontakte  

 

Kinderschutz-Zentrum Berlin e.V. www.kinderschutz-zentrum-berlin.de 

Deutscher Kinderschutzbund 

Landesverband Berlin e.V. 

 
www.kinderschutzbund-berlin.de 

 

Kind im Zentrum ï Evangelisches 

Jugend- und Fürsorgewerk gAG 

 

www.ejf.de/einrichtungen/beratungstellen/kind-
im-zentrum-kiz.html 
 

Wildwasser e.V. ï Arbeitsgemeinschaft 

gegen sexuellen Missbrauch an 

Mädchen 

www.wildwasser-berlin.de 

neuhland e.V. www.neuhland.de 

Strohhalm e.V. www.strohhalm-ev.de 

Hilfe-für-Jungs e.V. www.hilfefuerjungs.de 

Papatya www.papatya.org 

BIG Prävention www.big-praevention.de 

BIG Hotline www.big-hotline.de 

Berliner Notdienst Kinderschutz www.berliner-notdienst-kinderschutz.de 

IN Via ï Fachberatungs- und 
Koordinierungsstelle bei Handel mit 
und Ausbeutung von Minderjährigen  

 
https://invia-berlin.de/fachberatung 
 

 

 (*weitere Beratungsstellen, Ansprechpartner und Kontakte siehe Anhang/ Anlage 5) 

 

7.  Quellen  

1.   ĂHandlungsleitfaden Kinderschutz. Zusammenarbeit zwischen Schulen und    
       bezirklichem Jugendamtñ. 

   Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie; Ausgabe: Januar 2025. 
 
2.   ĂHandlungsempfehlung zur Etablierung von institutionellen Schutzkonzeptenñ. 
       Hrsg. Jugendamt Pankow; Ausgabe: November 2017. 
 
3.    Fortbildungsmaterial - Projekt Schutzkonzepte gegen sexualisierte Gewalt an    
       Schulen. Wildwasser e.V. und Berliner Jungs. Stand: November 2024

http://www.ejf.de/einrichtungen/beratungstellen/kind-im-zentrum-kiz.html
http://www.ejf.de/einrichtungen/beratungstellen/kind-im-zentrum-kiz.html
http://www.neuhland.de/
http://www.strohhalm-ev.de/
http://www.hilfefuerjungs.de/
http://www.papatya.org/
http://www.big-praevention.de/
http://www.big-hotline.de/
http://www.berliner-notdienst-kinderschutz.de/
https://invia-berlin.de/fachberatung


 

(1)  Potential - und Risikoanalyse zum Kinderschutzkonzept  
      der Bernhard -Grzimek -Schule  

(1.1) Potentialanalyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

1 vgl. ĂCheckliste zur Potential-Analyseñ von Wildwasser e.V.; 
          Handreichung ĂPrªventiv handeln-Kinderschutz in der Schuleñ    
          (file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/internet-handreichung-kinderschutz-2021.pdf) 

  Anlage 1/1 



 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1.2)  Risikoanalyse 
 

> Schulexterne Risikoanalyse³ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

2 z.B.  VertrauenslehrerInnen als Ansprechpartner, betreute Rückzugsorte, Hilfsangebote mit  
           Sofortmaßnahmen 
3 vgl.: Handlungsleitfaden Kinderschutz-Risikofaktoren in der Familie    
           (file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/Handlungsleitfaden_kinderschutz_schul_jug-1.pdf) 

  Anlage 1/2 



 

> Schulinterne Risikoanalyse4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 

4 vgl.: Wildwasser e.V.-Fragebogen Risikoanalyse;  
           Handreichung ĂPrªventiv handeln-Kinderschutz in der Schuleñ    
           (file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/internet-handreichung-kinderschutz-2021.pdf); 
           Sowie Freie und Hansestadt Hamburg/Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration/Amt  
           für Familie-Leitfragen zur Erstellung von Schutzkonzepten in Einrichtungen 

 (https://www.diakonie-hamburg.de/export/sites/default/.content/downloads/Fachbereiche/KJBASFI-             
 Leitfragen.fuer-Schutzkonzepte.pdf) 

Anlage 1/3 

file:///C:/Users/maria/AppData/Local/Temp/internet-handreichung-kinderschutz-2021.pdf
https://www.diakonie-hamburg.de/export/sites/default/.content/downloads/Fachbereiche/KJBASFI-


 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

Anlage 1/4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

5  Als repräsentativ zu benennen sind das Patenklassenprinzip, ggf. Schulpflegschaften, Schulkonferenz,  
    SchülerInnenvertretung. 

Anlage 1/5 
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  (2)  Verfahrensablauf bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung (KWG)  

 

 

 

 

1. Wahrnehmen    
    und Feststellen  
 

  ---------------------------- 
 

Verdacht KWG/ 
 vorliegende KWG 

 

Verfahrensablauf  Dokumente  Verantwortung  
 

Kontaktperson  

¶ Beobachtung durch Lehrkraft/päd. 
Fachkraft 

¶ Bericht von jungen Menschen oder Dritten 
ü Einschätzungsinstrument: 

Indikatoren/Risikofaktoren zur 
Erkennung/Einschätzung der 
Gefährdungssituation 

¶  Dokumentation 
  

¶ Indikatoren und 
Risikofaktoren 
(Anlage 3) 

¶ Dokumentations-
bogen  

      (Anlage 4.1/1) 

¶    Beobachter/ 
schulische 
Fachkraft 

¶ Klassenleitung 
¶ Schulleitung 
¶ Hausintern: 

Schulsozialarbeit/ 
      Schulpsychologie 

 

 

2. Innerschulische  
    Beratung/ggf.  
    externe Fachbera - 
    tung durch IseF  
 

  ---------------------------- 
 

KWG ist weiter nicht 
auszuschließen 

oder 
KWG kann abgewendet 

werden > ENDE 

 

¶ Innerschulische Beratung  
ü Kollegen, die/der das Kind kennt  

 (mind. im 4-Augen-Prinzip)  
      >> Information an die  
           Schulleitung 
ü Einbeziehung Schulsozialarbeit/ 

Schulpsychologe 
ü Fallberatung/ Krisenteam 
ü Krisenteam  

>> Notfallpläne der SenfB 

¶  Beratung mit externen Fachkräften 

¶  Fachberatung durch erfahrene Fachkraft   
 (IseF)  
ü  Fachberatungsstellen/   

 Kinderschutzzentren 
ü  Kinderschutzkoordination   

 Jugendamt/ Gesundheitsamt  
 
 
 
 

¶ Indikatoren und 
Risikofaktoren 
(Anlage 3) 

¶   Dokumentations-  
      bogen  
      (Anlage 4.1/1) 

¶ Beobachter/ 
schulische 
Fachkraft 

¶   weitere Fachkraft  
     (4-Augen-Prinzip) 

¶ Klassenleitung 
¶ Schulleitung 

¶ Hausintern: 
Schulsozialarbeit/ 

      Schulpsychologie 

¶ Krisenteam 
 
 
 
 

¶ Externe Fachkräfte 
(Anlage 5) 

¶ Krisenteam 
Tel.: 030/902965555 

¶ Kindernotdienst 
Tel.: 030/610061 

Anlage 2/1 



 

 

 

 

 

3. Gespräch mit  
    Schülerin/   
    Schüler und    
    Erziehungsberech -   
    tigten, außer der  
    Schutz ist  
    dadurch gefährdet  
 

  ----------------------------- 
 

KWG ist weiter nicht 
auszuschließen 

 
 

 

 

 

 

¶ Gespräch mit betroffenem Kind 
ü Konkrete Informationen 
ü Beteiligung 
ü Selbsteinschätzung 
ü Einschätzung persönlicher 

Ressourcen 

¶  Gespräch mit Erziehungsberechtigten 

ü  Abklärung Kooperationsverhalten 

ü  Beteiligung 

ü  Selbsteinschätzung 

ü  Einschätzung familiärer Ressourcen 

ü  Information und Beratung zu     
 Unterstützungsmöglichkeiten 
 

¶ Kein Gespräch mit den Eltern 
ü wirksame Schutz des Kindes ist 

gefährdet 
ü negative Konsequenzen durch die 

Kontaktaufnahme für das Kind zu 
befürchten sind 
z.B. sexualisierte Gewalt; drohende  
       Verschleppung 
 

 
 
 
 
 
 

¶ Dokumentations-  
     bogen 
     (Anlage 4.1/2) 

¶   ggf. Elternbrief*  
     (Anlage 4.2) 

* in viele Sprachen 

¶ Beratungsstellen/ 
     wichtige  
     Rufnummern 

       (Anlage 4.6) 
 

¶ Klassenleitung 

¶ schulische 
Fachkraft 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¶  Externe   
 Fachberatung 

     (S.22-23/Handlungs-  

      leitfaden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Vereinbarung über  
    geeignete Unter - 
    stützungsmaß - 
    nahmen  
 

  ----------------------------- 
 

KWG ist weiter nicht 
auszuschließen 

oder 
ENDE 

 

¶ Treffen von konkreten Vereinbarungen 
zur Abwendung der 
Kindeswohlgefährdung 

¶ Inanspruchnahme geeignete Hilfe- und 
Unterstützungsangebote  

¶ Schriftliche Zielvereinbarung 

¶ Konsequenzen bei Nichteinhaltung 

¶ Folgetermin 

¶ evt. Verabredung zu einer 
Schulhilfekonferenz 

 

¶ Unterlagen 
Schulhilfekonferenz 

¶ Entbindung von der 
Schweigepflicht 
(Anlage  4.5) 

¶ Vereinbarung über  
     geeignete  
     Maßnahmen 

¶ Klassenleitung 

¶  schulische  
 Fachkraft 

¶ SIBUZ Lichtenberg 
      Tel.: 902492055/56 

¶   Krisendienst/    
Kinderschutz im 
Jugendamt 
Lichtenberg 

      Tel.: 9029655555 

¶   Familie im Zentrum 
      Nöldnerstr. 43 
      Tel.: 030/5220649 

¶ Familienberatung 
      Erieseering 4 

  Tel.: 030/5589264 
  

Anlage 2/2 



 

Jugendamt bestätigt den Eingang des 

Mitteilungsbogens und benennt die 

fallzuständige Fachkraft.  

Bei akuter Gefährdung:  

Krisenteam des Jugendamtes  

Berliner Notdienst Kinderschutz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5. Mitteilung an das  
    Jugendamt mit  
    Information der  
    Erziehungs - 
    berechtigten  
 

  ----------------------------- 
 

Rückmeldung über die 
fallführende Fachkraft des 

Jugendamtes 

 

¶ hält die Gefährdung weiterhin an, weil die 
Hilfen nicht ausreichen oder die Eltern 
die Hilfen nicht annehmen, ist die Schule 
befugt, das Jugendamt zu informieren  
ü Erziehungsberechtigte müssen 

informiert werden 
ü Schulleitung/Klassenlehrer/ Erzieher 

sind am Prozess zu beteiligen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

¶ Elternbrief 
      (Anlage 4.2) 

¶ Mitteilungsbogen 
      (Anlage 4.3) 

¶ Klassenleitung 

¶ Schulleitung 

¶ Schulsozialarbeit 

¶ Jugendamt 

¶ Krisendienst/ 
Kinderschutz im 
Jugendamt 
Lichtenberg 

      Tel.: 030/902965555 
      (krisenteam@ 
       lichtenberg.berlin.de) 

Anlage 2/3 



 

  (2.1)  Verfahrensablauf bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung (KWG) nach einer Meldung an das Jugendamt 
 

 

6. Erarbeitung eines  
    Hilfe - und Schutz - 
    konzeptes durch  
    das Jugendamt  
    sowie Rückmeldung  
    an die Meldeperson  
 

----------------------------- 

 
KWG kann trotz Hilfe- und 

Schutzkonzept nicht 
abgewendet werden 

oder 
ENDE 

 

Verfahrensablauf  Dokumente  Verantwortung  
 

Kontaktperson  

¶ Jugendamt überprüft gewichtigen  
    Anhaltspunkte, schätzt Gefährdung ein,   
    leitet ggf. vorläufige Schutzmaßnahmen  
    und/oder Hilfen zur Erziehung ein 

¶      Fallführung obliegt dem Jugendamt 

¶      Schule kann in das Hilfe- und    

¶      Schutzkonzept einbezogen werden 
ü Schweigepflichtentbindung durch  

Personensorgeberechtigten 
  

¶   Hilfe- und  
     Schutzkonzept 

¶   Hilfeplanung  
     Jugendamt 

¶ Jugendamt 
ggf. Schule 

¶ Fallführende  
Fachkraft im 
Jugendamt 

 
7. Anrufung des  
 Familiengerichtes  
 

 

 

 

 

 

 

  

¶ Erziehungsberechtigte sind nicht in der 
Lage oder nicht willens, an der 
Abwendung der drohenden oder 
vorhandenen Kindeswohlgefährdung 
mitzuwirken, so muss das Jugendamt das 
Familiengericht anrufen 

¶ Familiengericht leitet ein Verfahren zur 
Prüfung der KWG ein 

¶ Familiengericht kann Auflagen erteilen 
und in das Personensorgerecht eingreifen 

¶ Schule kann sich bei KWG auch an das 
Familiengericht formlos wenden 
ü    Einleitung eines  

 Kinderschutzverfahrens 
ü    Verpflichtet das Gericht zu  

     Vorermittlungen und bezieht das  
     örtliche zuständige Jugendamt ein  
ü    Absprachen:    

Schule/Schulaufsicht/Jugendamt 

 ¶ Jugendamt 
und/oder 
Schulleitung 
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(3) Übersicht der Indikatoren und Risikofaktoren  
        (vgl.: Handlungsleitfaden Kinderschutz S. 12-15) 
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(4) Formulare  
        (vgl.: Handlungsleitfaden Kinderschutz S. 25-45) 

 

4.1  Dokumentation zur innerschulischen Einschätzung  

       einer Kindeswohlgefährdung/ 

       Dokumentation des Gesprächs mit dem Erziehungsberechtigten 

 

4.2  Informationsblatt für Eltern und Erziehende über die Weitergabe von  

       personenbezogenen Daten in Kinderschutzfällen 

 

4.3  Mitteilungsbogen über gewichtige Anhaltspunkte für 

       eine Kindeswohlgefährdung 

 

4.4  Eingangsbestätigung der Mitteilung über eine (vermutete) 

       Kindeswohlgefährdung 

 

4.5  Entbindung von der Schweigepflicht 

 

4.6  Beratungsstellen und Ansprechpersonen/ Wichtige Rufnummern 
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Anlage 4.2        *(in vielen verschiedenen Sprachen)  
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